
An diesem Platz gibt es zudem keine direkten Anwohner, denen eine mögliche
Anschriftenänderung Unannehmlichkeiten bereiten könnte.

Nach Auskunft des Fachbereichs 6 handelt es sich bei dem Grundstück um eine öffentliche
Verkehrsfläche (Gemarkung Sand, Fl. 4, Flurstück 1160), so dass einer Umbenennung von
Schulstraße in Severinsplatz auch nach ortsrechtlichen Bestimmungen nichts im Wege
steht.
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